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Verordnung
über die Behandlung von Mindergewinnen bzw. 
außerplanmäßigen Verlusten in der volkseigenen 
Wirtschaft und die Gewährung von Liquidations

darlehen an volkseigene Betriebe.

Vom 5. April 1958

Um die Verantwortlichkeit der Betriebe und der 
Kreditinstitute für die bessere Durchsetzung der wirt
schaftlichen Rechnungsführung in den volkseigenen Be
trieben zu erhöhen, wird folgendes verordnet:

§ 1
(1) Ein Betrieb, der den geplanten Gewinn nicht er

reicht hat bzw; außerplanmäßigen Verlust aufweist, ist 
Verpflichtet, den nicht erreichten Gewinn (Mindergewinn)

bzw. außerplanmäßigen Verlust aufzuholen und damit 
seine Verpflichtungen gegenüber dem Staat zu erfüllen; 
Diese Verpflichtung wird durch den Ablauf eines Plan
jahres weder begrenzt noch aufgehoben. Dabei ist es 
Aufgabe des Betriebsleiters, solche Maßnahmen zu er
greifen, die zur Beseitigung der Verlustursachen und 
zur Aufholung des Mindergewinnes bzw. des außer
planmäßigen Verlustes führen. Er hat mit Hilfe der 
Gewerkschaftsorganisation alle Werktätigen des Betrie
bes zur Durchsetzung dieser Maßnahmen zu mobili
sieren.

(2) Die für den Betrieb zuständige Bank (im folgen
den Bank genannt) unterrichtet das übergeordnete 
Organ des Betriebes über die Verlustursachen. Dieses 
ist verpflichtet, den Betrieb bei der Einleitung von 
Maßnahmen für die Beseitigung der wirtschaftlichen 
Mängel zu unterstützen.


